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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLVII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXVII. Jahrgang.

Nr. 15. Basel, 13. April. 1901.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestelinngen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureanx und Buchhandlungen Bestelinngen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst von Elgger.

Inhalt: Unrichtige Auffassung. — Die Bedingungen Bothas und de Wets und die Entwickelung der jetzigen
Kriegslage. — Schlussbetrachtungen zu den Herbstmanövern 19ÒO: Berichtigungen. — Eidgenossenschaft: Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Einführung eines neuen Artilleriematerials für die
fahrenden Batterien der Feldartillerie. (Fortsetzung.) Ernennungen. Bestand der Ballonkompagnie. Rekruten-
a. oung. Kriegsgericht. Studienreise. Modell des nenen Revolvers. Neubewaffnung der Artillerie. — Ausland:
Frankreich: Bestand an Pferden. Beförderung Villebois-Mareuil. Italien: Ausfall der grossen Manöver. Österreich:
Fechtturnier. Versuche mit Motorwagen. Südafrikanischer Krieg. — Bibliographie.

Unrichtige Auffassung.

In seinen Schlussbetrachtungen (Nr. 12 der

Allgem. Schweiz. Militärzeitung 1901) thut der

Berichterstatter über die Herbstmanöver 1900

folgenden Ausspruch : »Die letztjährigen
.Manöver haben von neuem gezeigt,
„dass eine Division — vom Gebirgs-.
„kriege abgesehen — höchstens mit
„Haupt- «nd N eben kol «-n ne — nie-
„mals aberin zwei gleich starken
„Parallelkolonnen dem Feind ent*
„gegen marschieren darf.*

So sehr viel Belehrung und Anregung zum

Denken tfir "persönlich auch aus diesen Manöverkritiken

geschöpft haben, so darf doch nicht
dieser Ausspruch als richtig anerkannt werden

und unwjderlegt bleiben.

Wenn wir es als geboten erachten, solcher

Anschauung des entschiedensten entgegenzutreten,

so handelt es sich hier gar nicht darum, den

Kommandanten der VI. Division für sein Denken

und Handeln zu rechtfertigen.

Unsere eigene Ansicht, dass die Behauptung
durchaus unberechtigt sei, er habe sich durch

sein Handeln gegen die Fundamentalgrundsätze

der Truppenführung vergangen, und dass die

andere Behauptung, der Verlauf der Manöver

habe dies bewiesen, jeder thatsächlichen Unterlage

entbehrt, betrachten wir für so wenig von

allgemeinem Interesse, dass wir uns nie erlaubt

hätten, die Feder zu ergreifen, um sie zu

beweisen. Hier handelt es sich um etwas ganz
anderes. In dem „Niemals darf des

zitierten Satzes tritt eine Auffassung der Grundsätze

der Truppenführung zu Tage, die im In¬

teresse erspriesslicher Truppenführung des

Entschiedensten bekämpft, wir möchten das Wort
brauchen, ausgerottet werden muss. Sie vindi-
ciert für diese Grundsätze den gleichen Charakter
der Unverletzlichkeit und absoluten Giltigkeit,
welche den Lehrsätzen und Formeln der Mathematik

inne wohnt und welche eine orthodoxe
Kirche für ihre Dogmen Verlangen muss.

Solche Ansicht über die Lehren, welche man

aus don Erfahrungen der Kriege ableiten durfte^
entwickelt sich ganz voir selbst überall dort,
wo bei der Friedensarbeit das Denken ad das

eigentliche Wesen des Krieges nicht beständig

gegenwärtig ist. Dass sich das beständige
Denken an das Wesen des Krieges immer mehr
verliert, je vollkommener sich die Lehre zu
einem System, zu einem festgefügten Lehrgebäude

entwickelt, ist durchaus menschlich und

daher wohl begreiflich, am meisten wird dies

natürlich dort der Fall sein, wo die Führerausbildung

vorwiegend auf theoretischem Wege
bewerkstelligt werden muss.

Die Kriegsgeschichte aller Zeiten und aller
Völker, lehrt aber, dass sowie die Auffassung
und Behandlung der Grundsätze für Truppenführung

das Wesen der Dogmatik annimmt,
allenfalls Generale geschaffen werden können, die

auf dem Exerzierplatz und bei Exerziermanövern

bewundernswert bestehen, aber im Kriege jedem
entschlossenen und lebenskräftigen Gegner gegenüber

durch Mangel an Thatkraft und Beweglichkeit

des Geistes, durch allgemeine Hilflosigkeit
den Zusammenbruch ruhmbedeckter Heere

herbeiführen.

Deswegen muss man wachen, dass solche Auf*

fassung der Grundsätze sich nicht einschleicht,
und jedem muss man entgegentreten, was zu
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